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Schritt für Schritt zum Mindestlohn 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass vollzeit- 
beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer existenz- 
sichernde Löhne erhalten, die ihnen und ihren Familien eine F- =.--- 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Heute müs- 
sen in ~~utschland rund 738.000 sozialver&herungspflichtige 
Beschäftigte ihren Lohn mit ergänzendem Arbeitslosengeld II I 
aufstocken. Der Staat und damit die Steuerzahler zahlen so 
dauerhaft einen Teil der Löhne. Das darf nicht sein und es ist 
unwürdig für die Beschäftigten, wenn ihr Lohn allein zum Leben 
nicht reicht. phomthck.net 

Es gilt eine Grundlage zu schaffen, die 
ehrliche Unternehmen, die ihre Beschäf 
tigten fair bezahlen, vor Billigkonkur- 

Wann und wie wirkt das Arbeit- 
nehmer-Entsendegesetz 
Bislang gilt das Arbeitnehmer-Entsende- 
gesetz für die Baubranche und die Gebäu- 
dereiniger sowie seit 1. Januar 2008 auch 
dank der SPD-Fraktion für die Briefdienst- 
leister. Das Gesetz ermöglicht, dass für 
diese drei Branchen tariflich vereinbarte 
Mindestlöhne auf alle in Deutschland 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der jeweiligen Branche aus- 
gedehnt werden. Durch die Novellierung 
des AEntG sollen weitere Branche, wie z. 
B. die Zeitarbeitsbranche die Möglichkeit 
erhalten, in das Gesetz aufgenommen zu 
werden. Es wurde mit dem Koalitions- 
Partner vereinbart, dass sie dies bis zum 
31. März 2008 beantragen können. Auf 
der Fraktionssitzung am 22. Januar 2008 
zeigte sich, dass z. B. auch die Entsor- 
gungsbranche Interesse an der Aufnahme 
in das AEntG hat. 

Sie können dann gemeinsam beantragen, 
dass ein zwischen ihnen geschlossener 
Tarifvertrag auf alle in Deutschland be- 
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar- 
beitnehmer der Branche erstreckt wird. 

renz, die mit Dumpinglöhnen an den 
Markt geht, schützt. Die SPDBundes- 
tagsfraktion setzt sich deshalb für einen 
flächendeckenden Mindestlohn ein. Er 
zieht klare Grenzen, die nicht unterschrit- 
ten werden dürfen und sichert die Exis- 
tenz der Beschäftigten. Klar ist aber: Ein 
flächendeckender Mindestlohn lässt sich 
augenblicklich nur in mehreren Schritten 
erreichen und auch nur gegen erhebliche 
Widerstände aus Union und Wirtschaft. 

Das Aufnahmeverfahren in das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
Liegt erstmals ein Antrag einer neu auf- 
genommenen Branche vor, den Tarifver- 
trag für allgemeinverbindlich zu erklä- 
ren, muss zunächst der Tarifausschuss 
Stellung beziehen. Er besteht aus je drei 
Vertretern der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Beschäftigten. Stimmt 
der Tarifausschuss dem Antrag mit 6:0, 
5:l bzw. 4:2 zu oder gibt er innerhalb von 
drei Monaten keine Stellungnahme ab, 
kann der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales die Allgemeinverbindlichkeit des 
Tarifvertrages in der Branche per Rechts- 
verordnung regeln. Stimmen die Hälfte 
oder mehr als zwei Drittel der Ausschuss- 

Der Koalitionsbeschluss wird eins zu 
eins umgesetzt 
Zwei Schritte auf dem Weg zum Min- 
destlohn sind die aktuellen Gesetzent- 
würfe aus dem Bundesminisrerium für 
Arbeit und Soziales. Es handelt sich 
hierbei um die Novellierung des Arbeit- 
nehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und 
des Mindestarbeitsbedingungen-Gesetzes 
von 1952 (Mia). Darauf hatte sich der 
Koalitionsausschuss am 18. Juni 2007 
geeinigt. Die vorliegenden Entwürfe 
setzen den Beschluss eins zu eins um. 
Beide Gesetzentwürfe werden nun in 

mitglieder gegen den Antrag, besteht die 
Möglichkeit, dass die Bundesregierung 
nach Beschluss des Kabinetts eine Rechts- 

Voraussetzung für die Aufnahme einer 
Branche in das AEntG ist, dass alle an 
Flächen- und Firmentarifverträge gebun- 
denen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 
mer in der Branche beschäftigen. Wenn 
dies so ist, dann erhalten beide Tarifpar- 
teien die Möglichkeit, die Aufnahme ih- 
rer Branche in das AEntG zu verlangen. 

verordnung erlässt. 

Regelung bei konkurrierenden 
Tarifverträgen oder Anträgen 
Die AEntGNovelle sieht auch eine Re- 
gelung für den Fall vor, dass es in der 

der Bundesregierung abgestimmt. Das 
CDU-geführte Wirtschaftsministerium 
hat hiergegen bereits Einwände erhoben. 



Branche mehr als einen Tarifvertrag gibt, 
wie z. B. in der Zeitarbeitsbranche, oder 
zwei oder mehr Anträge auf Allgemein- 
verbindlichkeitserklämng vorliegen. In 
der AEntG Novelle sind konkrete Krite- 
rien festgelegt, anhand derer entschieden 
werden soll, welcher von mehreren Tarif- 
verträgen ausgewählt und für allgemein- 
verbindlich zu erklären ist. Es sind: 

> die Zahl der von den tarifgebundenen 
Arbeitgebern beschäftigten und unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages 
fallenden Arbeitnehmerinnen und Ar- 
beitnehmern, 

> die Zahl der von dem Tarifvertrag er- 
fassten Mitglieder der Gewerkschaft, 
die den Tarifvertrag geschlossen hat 
und 

> der Umstand, dass Vollzeitbeschäftigte 
von dem tariflichen Mindestlohn k 
ben können und nicht auf ergänzende 
staatliche Grundsichemngsleistungen 
angewiesen sind. 

Mindestlöhne durch Mindestarbeits- 

bedingungenGesetz 

Ein anderer Weg zum Mindestlohn führt 
über das MindestarbeitsbedingungenGe- 
setz (Mia). Nach seiner Novellierung soll 
es für die Branchen gelten, in denen die 
tarifgebundenen Arbeitgeber einer Bran- 
che bundesweit oder regional weniger als 
50 Prozent der unter dem Geltungsbereich 
aller Tarifverträge fallenden Arbeitneh- 
rnerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. 

Die Ziele des Mia sind: die Festlegung 
angemessener Arbeitsbedingungen, die 
Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, 
der Erhalt und die Schaffung von sozi- 
alversicherungspflichtiger Beschäftigung 
sowie die Vermeidung von Lohnaufste 
ckungen durch staatliche Leistungen. 

Vorschläge für Mindestlohn durch 

Experten 
Nach dem Vorbild der britischen Low 
Pay Commission werden Ausschüsse mit 
unabhängigen Expertinnen und Exper- 
ten bzw. Branchenvertretern einberufen. 
Es soll einen ständigen Hauptausschuss 
und einen Fachausschuss f i r  die jewei- 
lige Branche geben. Diese Gremien sollen 
Mindestarbeitsbedingungen prüfen und 
Vorschläge entwickeln. Der Hauptaus- 
schuss besteht aus sechs unabhängigen 
Expertinnen und Experten. Sie müssen 
befähigt sein, die ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen von Mindest- 
arbeitsbedingungen einzuschätzen. Die 
Berufung der Ausschussmitglieder und 
ihrer Stellvertreter soll auf Vorschlag der 
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer erfolgen. Zur Gewähr- 
leistung ihrer Unabhängigkeit dürfen es 
keine Repräsentanten eines Wirtschafts- 
verbandes oder einer Gewerkschaft bzw. 
Arbeitgeberverbandes sein. Sie dürfen 
hierzu auch nicht in einem Dienst- oder 
Geschäftsverhaltnis stehen. Als mätz-  
liches stimmberechtigtes Ausschussmit- 
glied wird ein Vorsitzender von den sechs 
Experten bestimmt. 

Der Hauptausschuss nimmt alle Bran- 
chen in den Blick. Er entscheidet, ob 
Mindestlöhne oder sonstige Mindestar- 
beitsbedingungen bundesweit oder regi- 
onal festgesetzt, geändert oder aufgehe 
ben werden. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, die Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände sowie die Lan- 
desregierun$,e~i&inn-en&em Vorschläge 
machen. -- L l 

Liegt eine solche Entscheidung des Haupt- 
ausschusses vor, ist es Aufgabe des jewei- 
ligen Fachausschusses, Mindestarbeitsbe- 
dingungen - insbesondere Mindestlöhne 
- für die Branche festzulegen. Dem Fach- 

ausschuss gehören sechs Beisitzer an, die 
je zur Hälfte den Kreisen der beteiligten 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber angehö- 
ren. Als weiteres Mitglied bestimmen die- 
se einen unparteiischen Vorsitzenden mit 
Stimmrecht. 
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Die vom Fachausschuss beschlossenen 
Mindestarbeitsbedingungen kann die 
Bundesregierung auf Vorschlag des Bun- 
desministeriums für Arbeit und Soziales 
in einer Rechtsverordnung verbindlich 
festgelegen. Sie darf dabei vom Vorschlag 
des Fachausschusses inhaltlich nicht a b  
weichen. 

Die nach dem AEntG oder nach dem 
Mia .festgelegten Mindestlöhne gelten 
ohne Ausnahme unabhängig vom Sitz 
des Arbeitgebers für alle in Deutschland 
tätigen in- und ausländischen Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer einer 
Branche. 

Low Pay Commission .@PC) 
Die Low Pay Comission berat 
die britische R e g i q  Fragen 
zum Mindestlohn. : . 
Das Gremium besteht aw Vme- 
tern aus W- W i a f i  
und Gew- C 
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